
DTE. TfrTT#E,
l. Tagung des 3. Kreisparteitages, 26.11.2011

Wahlordnung
ftir die Wahl des Kreisvorstandes, die Mitglieder des Landesparteirates

und der Finanzrevisionskommission

l. Allgcmeines

1.1 Zrn Drnchfthrung der Watrlen mtissen mindestems SAyo+ 1 der gewätrlten

Delegierten anwesend sein.

1.2 Die Wahlordnung basiert auf der
-Bundessatzung der Partei DIE LINKE
-Landessatzung der Partei DIE LINKE. Sachsen-Anhalt
-Rahmenwatrlordnung der Partei DIE LINKE

1.3 Gewählt werden
die/der Kreisvorsitzende
die/der Schatzmeistedin)
zwei Stellvertreterlnnen der/des Kreisvorsitzenden
weitere Mitglieder des Kreisvorstandes entsprechend der beschlossenen

Mitgliederzahl
zwei Delegierte zrrm Bundesparteitag
zwei Mitglieder des Landesparteirates
drei Mitglieder der Finanzrevisionskommission

1.4 Dielder Kreisvorsitzende und die/der Schatznreister(iQ werden einzeln gewählt.

Ftir alle übrigen Mandate wird eine Liste zur Sicherung der Mindestquotierung

rurd eine allgemeine Liste aufgestellt.

I.5 Das Arbeitspräisidium schlägf den Delegierten die bisher vorliegenden Bewerbungen

vor. Weitete Bewerbrxrgen sind möglich'

1.6 Die Wahlkommission leitet und sichert den ordnungsgemäßen Verlauf der

geheimen Wa6len sowie die öffentliche Auszählung der Stimmen. Sie fefüg!

das Wahlprotokoll und alle übrigen Watrlunterlagen an'

1.7 Für die Wahthandlung sind einheitliche Stimmzettel zu verwenden. Bei einem

eventuellen zweiten Watttg*g sind die Stimmzettel gesondert ntkennzeichnen-

Bei jedem Watrlgang ist die NlOgti"hk it der Enthaltung vorzusehen.

l.g Alle Bewerberlnnen erhalten eine angemessgne Redezeito'um sich vornrstellen.

1.9 Die Delegierten haben das Recht, Fragen an die Kandidatlnnen zu stellen.



F

2. Wahlver{ahren für die Wahl der Mitglieder des Kreisvorstandes

2.1 Die Delegierten anm Bundesparteitag, die Mitglieder des Landesparteirates
und des Kreisvorstandes werden entsprechend der beschlossenen Mitgliederzahl des

I(reisvorstandes quotiert gewählt

Z.?Dieyahl erfolgt in mehreren Wahlgängen. Wahlen für verschiedene Amter

können gteichzäitig erfolgen. Die Wunüaug" zu gleichen Amtern köntren gemtiß

Rahmenwahlordnring ,"itgt"i"n erfolgen, wenn nur so viele weibliche Bewerber

vorhanden sind, wie nach zu wahlen sind oder jede Bewerberin auf eine Teilnahme am

zweiten Watrlgang verzichtet

2.3 Jede(r) Delegierte hat so viele Stimmen, wie Plätze zu besetzen sind. Sind nicht

geniigeoA fan4iAatrn vorhanden" reduziert sich die Stimmzettel entsprechend.

Z.4Istauf einem Stimmzettel ein Name nicht angekreuzt, so gilt dies als Nein - Stimme'

2.5 Ein Stirnmzettel ist giittig, wenn der Wählerwille eindeutig erkennbar ist.

2.6 Gewählt isto wer mindestens 50%+ I Stimmen auf sich vereint'

Die Annahme der lVahlordnung erfolgf mit einfacher Mehrheit, ftir eine Anderung

ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich'
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